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Herrn/Frau 
Präsidenten des Bundesrates 
Präsidentin des Bundesrates 
 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.3076/J-BR 
der Bundesräte Dr. Brunner u.a. wie folgt: 

 
  
Frage 1: 

Es gibt grundsätzlich mehr als die vier von Ihnen genannten Möglichkeiten in Zukunft die 
Pensionen abzusichern: 

Neben den Möglichkeiten der Vermögensbesteuerung wird man nach Konzepten suchen 
müssen, die an der Wertschöpfung der Unternehmen, aber auch an den Gewinnen der Fi-
nanzwirtschaft ansetzen.  Die große Herausforderung wird sein, Modelle zu entwickeln, die 
in der globalisierenden Welt funktionieren und die zu einer gerechteren Einkommensvertei-
lung beitragen. Die Auseinanderentwicklung der unteren und oberen Einkommen in den 
letzten 40 Jahren gefährdet nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern auch das Wirt-
schaftswachstum. 
Die Einführung einer Wertschöpfungsabgabe, dazu gibt es unterschiedliche Modellvarianten, 
wäre eine Alternative zu den derzeitigen Finanzierungsmodellen.  
 

Frage 2: 
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Um das faktische Pensionsantrittsalter zu erhöhen wurden in den letzten Jahren zahlreiche 
Pensionsreformen durchgeführt, deren Auswirkungen im „Pensionsmonitoring“ aufgezeigt 
werden. Dieses ist auf der Website des Sozialministeriums veröffentlicht – als Beschäfti-
gungs-, Rehabilitations- und Pensionsmonitoring. 

Einige Beispiele: 

Kontoerstgutschrift im neuen Pensionskonto 
Mit der Berechnung der Kontoerstgutschrift im neuen Pensionskonto (mit 01.01.2014) wur-
de eines der größten Reformprojekte in der Sozialversicherung in den letzten Jahrzehnten 
umgesetzt. Dabei wurden alle Personen, die ab 01.01.1955 geboren sind, ab Juni 2014 in 
einer Mitteilung von ihrem zuständigen Pensionsversicherungsträger über die Höhe ihres 
Pensionskontostandes informiert. Die Vorteile des neuen Pensionskontos: es ist einfach, 
transparent und sicher und es soll die Menschen dazu animieren auch länger im Erwerbsle-
ben zu bleiben. 

  
Invalidität-Neu 
Die Zuerkennung einer Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension erfolgt nur noch im Falle 
einer dauerhaften Invalidität; diese Reform ist in Kraft seit 01.01.2014 für alle, die zu diesem 
Datum jünger als 50 Jahre waren. Es wird eine nachhaltige (Re-) Integration von gesundheit-
lich beeinträchtigten Menschen in den Arbeitsmarkt mittels medizinischer und beruflicher 
Rehabilitation angestrebt. 

 
Langzeitversicherten-Regelung („Hackler“) 
Seit 01.01.2014 sind die erschwerten Zugangsbedingungen in Kraft. Das sind insbesondere 
die Anhebung des Zugangsalters und der notwendigen Beitragsmonate. 

  
Korridorpension  
Seit 01.01.2013 erfolgt eine sukzessive Anhebung der Versicherungsjahre von 37,5 Jahre 
(2012) auf 40 Jahre (2017). 

 
Teilpension 
Mit der Teilpension, die nach der Logik der erweiterten Altersteilzeit funktioniert, setzt die 
Bundesregierung einen weiteren Schritt, um ältere ArbeitnehmerInnen länger im Beruf zu 
halten. 

  
Frage 3: 

Die Auswirkungen spiegeln sich in einem steigenden Pensionszugangsalter, wie es im  Pensi-
onsmonitoring dokumentiert ist.  

Frage 4: 
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Da aus der Fragestellung nicht hervorgeht in welche Berechnungen die Rehabilitationsbezie-
herInnen einbezogen wären/sein sollen,  kann ich sie nicht beantworten.  

Frage 5: 

Siehe Frage 2 – Pensionskonto. 

Frage 6: 

Es gibt unterschiedliche Arten von Automatismen. Einer davon ist die automatische Anpas-
sung des Pensionsantrittsalters an die steigende Lebenserwartung. Diese Form der Pensi-
onsautomatik wird in internationalen Gremien thematisiert. Ich verfolge mit Interesse vor 
allem die damit einhergehende Diskussion über die Schaffung von altersgerechten Arbeits-
plätzen für die Generation 50+, die gesundheitlichen Probleme haben und für die in der 
Wirtschaft zu wenige geeignete Arbeitsplätze existieren. Das hat zur Folge, dass viele Arbeit-
nehmerInnen mit 50+ gekündigt werden und viele dieser Personengruppe den Übergang in 
ihre Pension aus der Arbeitslosigkeit heraus antreten müssen, weil es keine Arbeitsplätze für 
sie gibt. Der Schluss, den ich daraus ziehe, ist ganz klar: unser umlagefinanziertes Pensions-
system in Österreich ist sicher und erlaubt einen angemessenen Lebensstandard.   

Frage 7: 

Im Jahr 2015 –  und in den Jahren davor – gibt es kein einziges Land in Europa, das aufgrund 
eines Automatismus das Pensionsantrittsalter erhöht hätte. 

Frage 8: 

Es obliegt der Eigenverantwortung des Bürger/der Bürgerin in Bezug auf den Antritt der Pen-
sion zu entscheiden wann der beste Zeitpunkt für sie/ihn dafür ist.   

Sofern die Anspruchsvoraussetzungen für einen (Früh-) Pensionsantritt gegeben sind, steht 
es in Österreich jedem Menschen frei zu entscheiden, ob er mit dem Regelpensions-
antrittsalter in Pension geht, in eine Frühpensionsart mit Abschläge oder nach dem Regel-
pensionsantrittsalter mit einem Bonus.  

Frage 9: 

Die Kommission zur langfristigen Pensionssicherung ist ein Gremium von VertreterInnen der 
im Nationalrat befindlichen Parteien, Sozialpartnern, PensionistenvertreterInnen und Exper-
tInnen. Deren Aufgabe ist es, neben der Errechnung des Richtwerts für das jeweils folgende 
Kalenderjahr und der Erstellung eines Gutachtens über die voraussichtliche Gebarung der 
gesetzlichen Pensionsversicherung für die nächsten 5 Jahre, auch die Erstattung eines Be-
richts über die langfristige Entwicklung und Finanzierbarkeit der gesetzlichen Pensionsversi-
cherung zu erarbeiten. 
In den Berichten dieser ExpertInnenkommission kommt der Begriff „Finanzierungsloch“ kein 
einziges Mal vor, deshalb kann ich diese Frage nicht beantwortet werden.   
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Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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